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Nöta. Eine Kopie der Muster, welche nach
den cigcreichtcn Zeichnungen de6 HofsiickcrS, Hrn.
Wicderho (d, genehmigt worden, ist besag?
fern Wi cderhold wiederzngcftellt worden,und

 werden die oben genannten Herren Staatöbcanr-

tcn bei ihm die sie betreffende Erkundigung cin-

zichen. •

 Beschluß be6 tut vorigen Stück abgebrochenen
Arreto's Sr. Exzellenz des Herrn Finanz-

Minifterö.
Art. 16. Es soll den Berghauptleuten gestattet

sinn, fähige Eleven auf ihren Bureaus mitarbeiten zu
lassen. Dasselbe sott in Hinsicht der Bureaus der Be
zirks r Chefs, der Bergrevisionen und anderer Berg
 werks - Rcchnungsbehörden, unter spezieller Genehmi
gung des betreffenden Berghauptmanns Statt finden
können. Namentlich soll für die Rechnungs-Eleven
das Mitarbctlen auf den zuletzt genannten Bürcaus
der Weg seyn, auf welchem sie sich dem ntcn und
I2tcmArtikel dieses Arrele's gemäß, praktische Kennt
nisse von den Rechnungs- und Revisions-Arbeiten zu

erwerben haben.
 Bei den Düreau ^Arbeiten der Eleven ist aber ge

nau daraufzu sehen, daß dieselben dadurch nicht von
ihren übrigen praktischen und theoretischen Studien
abgehalten werden.

Kein Eleve soll aus einem Bureau zugelassen wer
den, der nicht das erste Jahr nach der Aufnahme zu
rückgelegt Hat. . -

A r t. t 7 . Die Offizianten, welchen, in Gemäß

heit des 8ten Artikels dieses Aerete's die spezielle Auf
sicht über die Eleven obliegt, haben in der Regel jeden
Monath an den betreffenden, die Oberaufsicht führen
den Bezirks-Chef oder Divisions- Beamten über die
Beschäftigungen , Fortschritte und die Ausführung der
ihnen untergebenen Eleven zu berichten. Dieser muß
aiSd^'n jedes Quartal einen schriftlichen Bericht über
die, | »er Oberaufsicht anvertraute»» Eleven dem be

treffenden Berghauprmann einreichen, weicher endlich
mit jcdcin Zahrsschlusse an den General- Direktor eine,
nach einem vorgeschriebenen Schema verfertigte, voll
ständige Liste sämmtlicher Eleven seiner Division einzu
senden har.

Auch sollen sich die Hcrqhauptlcuke von den Ele
ven von Zeit zu Zeit schriftliche Ausarbeitungen über
bergmännische Gegcusta de, so wie Riste, Zeichnun
 gen und Modelle einreichen lassen, von denen die vor

züglicheren, mir Bemerkung der NEmen ihrer Äcrfer-

tiger, als Anlagen zu der eben vorgeschriebenen Jahrs-
Liste, der General-Direktion einzusenden sind.

Art. i8. Den Eleven soll gestartet seyn, auf den
Werken die im loostcn Artikel des mehr angezogenen
Königlichen Dekrets vorgeschriebene schwarze Piiffjacke,
jedoch ohne Pauschen auf den Achseln, nebst Arschle-
dcr und Schlachlhuth zn tragen.

Dagegen dürfen die Eleven weder irgend eine an
dere Uniform tragen, noch ein Häekel führen.

Art. ly. Obgleich die Eleven durch die Anfnahr
me, dem gasten Artikel des Bergwerks - Organisations-

Dekrets gemäß, Glieder des königlichen Berg- und
Hütten-Korps werden, so erhalten sie doch dadurch
aui keine Weise irgend ein Recht auf eine Anstellung.

Jeder Eleve, der sich nicht fleißig und folgsam be-
zeigt," oder von dem man auf irgend eine Weise die

Ucbcrzeugllng erhält, daß er zuin künftigen Dienste
nicht tauglich seyn werde, soll von dem betreffende»
Becghauptinannc, unter Genchmigling des General-
Direktors, von der Liste der Eleven auegestcichen und
unter keiner Bedingung, weder in derselben, noch i»
 einer andern Bergwerks-Division des Königreichs als

Eleve wieder angenommen, ale Uebcrzälssiger ange
stellt, oder vom Arbeiter zum Unterofsizianlcn beför
dert werden.

Art. 20. Die Zulässigkeit der Eleven zu einer
Anstellung wird theils durch die Erfüllung der im i2te»
Arltkel dieses Arrete's gegebenen Vorschriften, theils,
in Hinsicht der erforderlichen Kenntnisse, dem zisterr
Artikel des angezogenen königl. Dekrets gemäß, durch
eine Prüfung entschieden. Diese Prüfung muß, deut-
selben Artikel zu Folge, wenigstens von drei Berg- und
Hüttenoffizianten vorgenommen werden und der Ge
neral - Direktor diese benannt haben.

Die exa».inirenden Personen sollen auf die An
träge der Berghauptleute für jeden Eleveri besonders
ernannt werden.

Das Examen soll in Ansehung det Gegenstände
nach den verschiedenen, im roten Artikel dieses Arre-
te's vorgeschriebenen Sektionen der Eleven verschie,
dcnartig seyn.

J»t Ansehung der Strenge muß dabei nicht allei»
im Aügemetnen auf Die Klasse Rücksicht genommen
werden, in welcher der Eleve steht, sondern auch aus
die individuellen, natürlichen Anlagen desselben, so
wie auf die Gelegenheit, welche ihm dargeboten wur
de, sich praktisch und theoretisch zu unlerrrchtcn.

Die Prüfung der Eleve» soll int Divisivus-Haupt-
vrte vorgenommen werden und es soll dabei der Divi

sions-Sekretär eia genaues» die Fragen und Antwor
ten wörtlich enihaltendes, von den Examinatoren mit

zu unterzeichnendes Protokoll aufnehmen, welches von


